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der kbg. H 0 r n , M a r k ~ Rosa J 0 c hm a n n und Genossen 

an den Bundesminister für Inneres~ 

betreffend eine Novelle zum Staatsbürgerschaftsgesetz. 

-8-.-'-· 

Bei der Durchführung der Staatsbürgersohaftsgesetze ergeben sio~ 

einige Härten für die Zuerkennung von Pensionen. Vere~nze1t mussten Öster­

reioher, die wegen der politisohen Verfolgung zwischen 1933 und 1945 
emigrieren mussten, in ihren 1:ufenthaltsländern eine auslä.ndisohe Staats­

bürgerschaft annehmen. Sie erhielten zwar nach ihrer Rüokkehr im allgemeinen 

die österreichische Staatsbürgersohaft im kurzen Wege wiederverliehen. Bei 

der Einreiohung um Pensionen aber stellten sioh die Dienststellen sufden 

Standpunkt, dass mit dem Verlust der Staatsbürgersohaft auoh der Ansllruoh 

auf eine Pension verlorenge.;!an,3'en sei. 

Angelohte der v61ligen sozialen Einsiohtslosigkeit, die im Finanz­

ministerium gegenüber Arbeitern, Angestellten t Beamten und Rentne-rinnen 

herrsoht, ersch~int ,es aussichtslos, die betroffenen Pensionj~tänf den 

Gnadenweg zu verweisen. Es bleibt. daher als Aushilfe nur eine Änderung 

des Staatsbürgeref'chaI'tsgesetzes übrig. 

Die gefertigten Abgeordneten richten daher an den Herrn Bundes­

minister für Inneres die nachstehende 

li n fra g !L' 
Ist der Herr :Bundesminister bereit, eine Novelle zum Staatsbiirger ... 

sohaftsgesetz vorzusohlagen, die folgenden Inhalt hat. 

"Ein Verlust der österreiohisehen Staatsbürgerschaft eh reh Erwerb 

einer fremden Staatszugehörigkeit ist nicht eingetreten, 

1.) wenn der österreichische Staatsbürger in der Zeit zwischen 

5. M~rz 1933 und dem Befreiungstag aus politischen G~inden aus 

dem Gebiet der Republik Österreich emigrieren musste und 

2.) wenn er die fremde Staatsciirgerschaft vor dem 1. Jänner 1950 

erworben hat"? 
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